
Weisungen für die Durchführung 
von J+S-Lagern Lagersport/Trekking

Verhaltensgrundsatz in J+S

Die Zusammenarbeit aller im Rahmen von J+S beteiligten 
Personen beruht auf gegenseitiger Achtung, auf Vertrauen 
und Ehrlichkeit sowie auf Fairness im Umgang mit den 
 Regeln. 

Organisatoren von J+S-Lagern

J+S-Lager werden von den Jugendverbänden und ihren 
kantonalen, regionalen und lokalen Gruppen im Sinne 
 einer sportlichen Ergänzung der Jahresprogramme durch-
geführt.

Kleine Gruppen können sich zusammenschliessen und 
 gemeinsam ein J+S-Angebot durchführen.

Der J+S-Coach ist die Verbindungsperson zu J+S. Er 
 koordiniert die Aktivitäten seiner Gruppe(n), meldet die 
J+S-Angebote an und rechnet sie ab.

Bei der Anmeldung des Angebots in der SPORTdb muss 
die Kenntnisnahme der Nutzungsbestimmungen bestätigt 
werden. Dadurch übernehmen der Organisator sowie die 
beteiligten Personen (Präsident, Vereinsleitungsmitglied, 
Coach, Leiterpersonen) die Verantwortung für das Einhalten 
der geltenden Vorschriften. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

An J+S-Lagern können Kinder und Jugendliche im Alter von 
5 bis 20 Jahren teilnehmen (Schweizer und Liechtensteiner 
Staatsangehörige sowie in der Schweiz wohnhafte auslän-
dische Staatsangehörige).

Für die Teilnahme an J+S-Lagern Lagersport/Trekking ist das 
Kalenderjahr massgebend. Es gelten grundsätzlich folgende 
Altersgrenzen:

J+S-Kids:
 

in dem das Angebot stattfindet.
-

jahres, in dem das Angebot stattfindet.

 
in dem das Angebot stattfindet.

-
jahres, in dem das Angebot stattfindet.

Die Kinder und Jugendlichen nehmen in der Regel am 
ganzen J+S-Lager teil.

J+S-Leiterinnen und J+S-Leiter 

J+S-Leiterinnen und J+S-Leiter übernehmen die anspruchs-
volle und schöne Aufgabe, Kindern und Jugendlichen guten 
Lagersport zu bieten und ihnen damit eindrückliche Erleb-
nisse zu ermöglichen. Mit dieser Aufgabe ist auch eine Reihe 
von grundlegenden Pflichten verbunden.

J+S-Leiterinnen und J+S-Leiter:
-

vollen Umgang mit den ihnen anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen verantwortlich. Sie sind Vorbild und haben 
der Achtung und der Vertrauenswürdigkeit gerecht zu 
werden, die ihre Funktion voraussetzt.

-
vertrauten Kinder und Jugendlichen und warnen und 
schützen sie vor Gefahren. Sie treffen die notwendigen 
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Vorkehrungen zur Vermeidung von Unfällen. Schwere 
Unfälle oder Todesfälle melden sie unverzüglich der be-
willigenden Instanz (in der Regel der kantonalen Amts-
stelle für J+S). Die Kinder und Jugendlichen und deren 
gesetzliche Vertreter müssen darüber informiert werden, 
dass J+S keinen Versicherungsschutz gegen Krankheit 
und Unfall übernimmt.

-
zuführen. Sie halten sich an die Richtlinien des J+S-
Handbuches und gestalten den Unterricht nach dem 
Ausbildungsprogramm von Lagersport/Trekking. 

des Lagerhandbuches. Das Lagerhandbuch enthält die 
detaillierte Planung der Sport- und Lagerblöcke.

SPORTdb.

Instanz jederzeit Einblick in ihre Arbeit.

drei Jahren auf oder übergeben sie ihrem J+S-Coach.
-

mindestens alle zwei Jahre ein entsprechendes Modul 
besuchen.

verstossen, kann ihnen J+S Magglingen die Anerkennung 
entziehen.

Regeln für J+S-Lager im Lagersport/Trekking
Grundsätzliches Ein J+S-Angebot umfasst alle J+S-Lager einer Organisation, die während eines Kalenderjahres durchgeführt werden.

Definition J+S-Lager im Lagersport/Trekking beinhalten pro Lagertag 4 Stunden breitgefächerte Sport- und Lageraktivitäten, die

stattfinden.

Bedingungen Die Grundbedingung für die Bewilligung eines J+S-Angebotes ist ein J+S-Lager von mindestens 5 Tagen.  

J+S-Kids:

und ein J+S-Leiter Kids.

werden.

Drittel der Teilnehmenden im Kids-Alter sein.

als Lagerleiter und ein J+S-Leiter Lagersport/Trekking.

Leitereinsatz J+S-Kids:

-
kannte J+S-Leiterperson eingesetzt werden, die eine ent-

-
arten können eingesetzt werden, sie ersetzen jedoch 
keine geforderte J+S-Leiterperson Lagersport /Trekking.
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Anzahl Leiterpersonen, 
Anzahl Betreuungs-
personen

Leiterperson eingesetzt werden.
 

 Resultat aufrunden.

J+S-Kids:

pro 6 Kinder eine berechtigte J+S-Leiterperson oder 

 befindet, als Betreuer eingesetzt werden.

stützung aus.

 berechtigte J+S-Leiterpersonen eingesetzt werden, 
kann das Lager trotzdem bewilligt werden, wenn pro 

Person eingesetzt wird. 

Unterrichtsdauer -
zeiten können nicht von einem Lagertag auf einen anderen übertragen werden. Die Aktivitäten sind sinnvollerweise  

 

Reisetagregelung
Lagersport/Trekking-Aktivitäten betrieben, können diese beiden Tage zu einem Lagertag zusammengefasst und für die 
Entschädigung angerechnet werden.

Lagerprogramm Für die inhaltliche Gestaltung des J+S-Lagers ist das Ausbildungsprogramm des J+S-Handbuchs Lagersport/Trekking 
verbindlich. Das Lagerprogramm ist polysportiv und breitgefächert, mit der Zielsetzung der Förderung der Kinder und 
Jugendlichen im Hinblick auf eine sowohl ganzheitliche als auch sportliche Handlungskompetenz.

Sicherheit -

-
tage vom Lager auszunehmen und während dieser Zeit von J+S ausgeschlossene Sportarten zu betreiben.

Ausland J+S-Lager können auch im Ausland stattfinden.

Von J+S ausgeschlossene 
Sportarten

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend und kann, je nach Entwicklung von neuen Sportarten, jederzeit erweitert 
 werden.

Leihmaterial
lieferung wird ein Unkostenbeitrag erhoben und mit der Pauschalentschädigung direkt verrechnet.

 
Abweichungen von gemeldeten Daten

Lagerdauer
 

Sie entscheidet über eine angemessene Entschädigung der durchgeführten Lagertage.

Anzahl Kinder  
und Jugendliche

Ein Unterschreiten der Mindestanforderung ist nur bei Krankheit oder Unfall gestattet. Die bewilligende Instanz ist  
zu benachrichtigen. Sie entscheidet über eine angemessene Entschädigung.
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Pauschalentschädigung
J+S-Lager Anzahl Kinder und Jugendliche in der entsprechenden Altersklasse und Anzahl Lagertage; die Berechnung erfolgt auf der 

Basis der eingesetzten J+S-Leiterpersonen.

Die Verwendung der Pauschalentschädigung ist Sache des Vereins. Das Geld soll der Jugendabteilung des Vereins zu Gute kommen.

unter www.jugendundsport.ch zur Verfügung.
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